
DATENSCHUTZVERORDNUNG 

Wir möchten Sie zunächst darüber informieren, dass Ihre Daten zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen rechtmäßig verarbeitet werden. Die Bereitstellung 
Ihrer Daten ist aufgrund des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages erforderlich, damit wir diesen 
ordnungsgemäß abwickeln und abrechnen können. Wir benötigen Ihre Daten zudem, um den 
gesetzlichen Verpflichtungen zum Datenaustausch mit Marktteilnehmern und Behörden, sowie 
den vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber nachkommen zu können. Wenn Sie uns diese Daten 
nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des Vertrages in der Regel ablehnen 
müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden 
müssen. 

Zustimmungserklärung zur Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten 

Das Mitglied stimmt zu, dass sein Netzbetreiber, die Energienetze Steiermark GmbH, alle von 
ihm in der Beitrittserklärung bekannt gegebenen Zählpunkte gemessenen Viertelstundenwerde 
iSd § 84(a) Abs 1 Energiewirtschafts- und organisationsgesetz 2010 idgF zumindest einmal 
täglich ausliest. Weiter stimmt das Mitglied der der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung 
der Viertelstundenwerte zu. 
 
Die Auslesung und Verarbeitung erfolgt gemäß dem vom Mitglied mit dem Netzbetreiber 
geschlossenen Vereinbarungen. 
 
Das Mitglied kann diese Zustimmungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründe mit E-Mail 
oder per Post an den NETZBETREIBER widerrufen. 
 
Das Vorliegen der Zustimmungserklärung ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Erneuerbaren Energiegemeinschaft.  

Informationen iSd DSG 2000 und des TKG 2003 

Datenverarbeitung: Das Mitglied nimmt zur Kenntnis, dass die von ihm im Rahmen der 
Beitrittserklärung bekannt gegeben personenbezogenen Daten automationsunterstützt von der 
EEG verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich in Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtung an Dritte weitergegeben. Das Mitglied wurde darüber aufgeklärt, dass er ein 
jederzeitiges Recht auf Auskunft und auf Löschung seiner personenbezogenen Daten hat. Ein 
datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren ist, unter Beilegung eines Identitätsnachweises, an 
die eMail-Adresse bzw. Post-Adresse zu richten.  
 
Kommunikation: Das Mitglied willigt ein, dass die EEG zur Kontaktaufnahme zu Informations- 
und Werbezwecken per eMail, Telefon und SMS gemäß § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 
berechtigt ist. 

 
"Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (betroffene Personen) beziehen. Es kann sich dabei um private, 
berufliche, wirtschaftliche Informationen, Eigenschaften, Kenntnisse oder physiologische 
Merkmale handeln. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Ihre Kontaktdaten, wie etwa 
Ihre E-Mail- oder Ihre Wohnadresse.  

Mit der gegenständlichen Einwilligungserklärung stimmen Sie der Verwendung Ihrer 
Kontaktdaten für die Übermittlung von Werbe- und Informationsmaterial zu. Sie können 
diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen.  

 


